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ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 
 

 

 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 

 

 

 

Montag, den 11. Mai 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) 

 

 

 

im Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München 

 

 

stattfindenden 

 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

 

eingeladen.  
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I. Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Data Modul AG und des 

gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes für die Data Modul 

AG und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstands 

zu den Angaben nach §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 HGB und den wesentli-

chen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im 

Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess, des Vorschlags des Vorstands 

für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

für das Geschäftsjahr 2025 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernab-

schluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine 

Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. 

 

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind die Unterlagen über unsere Internetseite un-

ter 

 

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 

 

zugänglich. Alle vorzulegenden Unterlagen werden dort auch während der Hauptversamm-

lung zugänglich sein und in der Hauptversammlung näher erläutert werden. 

 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der Gesellschaft ausge-

wiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 72.326.567,60 wie folgt 

zu verwenden:  

 

Gewinnverteilung unter den Aktionären EUR 881.545,50 

(EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie)   

Einstellung in andere Gewinnrücklagen EUR 40.000.000,00 

Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 31.445.022,10 

Bilanzgewinn EUR 72.326.567,60 

 

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 

Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 14. Mai 2026, fällig.   

 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglied 

des Vorstands der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglie-

dern des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

  

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
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5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Forvis Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu bestellen. 

 

Der Vorschlag des Aufsichtsrats ist frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte.  

 

Auch bestanden keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkenden Regelungen im Sinne der 

EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 16. April 2014).  

  

 

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 

 

Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einen Vergütungsbericht zu erstellen 

und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen.  

 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG vom Abschlussprüfer der Gesell-

schaft geprüft und mit einem Prüfungsvermerk versehen.  

 

Der Vergütungsbericht samt Prüfungsvermerk ist von der Einberufung der Hauptversamm-

lung an über unsere Internetseite unter 

 

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 

 

zugänglich.  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.  

 

 

II. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind dieje-

nigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes zur Hauptver-

sammlung gemäß § 13 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft anmelden.  

 

Zum Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter Nachweis des Anteilsbe-

sitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis muss sich 

auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung beziehen. Dies ist der 

19. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag). 

 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer 

Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft bis zum 4. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in 

Textform über einen der folgenden Kontaktwege zugehen:  

 

Data Modul AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung, die Stimmabgabe (auch durch Bevollmächtigte) 

und  die  Bevollmächtigung  Dritter  können  gemäß  §  67c  AktG  auch  über  Intermediäre 

gemäß SRD II i.V.m. der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO-20022 Format 

(z.B.  über  SWIFT,  CMDHDEMMXXX)  an  die  Gesellschaft  übermittelt  werden.  Für  eine 

Anmeldung  per  SWIFT  ist  eine  Autorisierung  über  die  SWIFT  Relationship  Manage-

ment Application (RMA) erforderlich. 

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
mailto:anmeldestelle@computershare.de
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III. Bedeutung des Nachweisstichtags 

 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang des Stimm-

rechts bemessen sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweis-

stichtag. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine 

Bedeutung. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des An-

teilsbesitzes einher. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und 

erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- oder stimmberechtigt, soweit sie nicht 

als Bevollmächtigte auftreten. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividen-

denberechtigung. 

 

 

IV. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte  

 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können ihr Stimmrecht sowie ihre sonstigen 

Rechte nach entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl, 

z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder 

einen sonstigen bevollmächtigten Dritten, ausüben lassen.  

 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 

Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 

Die Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 

Gesellschaft erteilt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Akti-

onäre werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht das Formular zu verwenden, das sie 

zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten.  

 

Die Vollmacht kann gegenüber der Gesellschaft spätestens bis Sonntag, 10. Mai 2026, 

24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich), über die folgende E-Mail-Adresse erteilt werden:  

 

anmeldestelle@computershare.de 

 

Entsprechendes gilt für den Widerruf einer Vollmacht und den Nachweis einer gegenüber 

einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht.  

 

Für die Bevollmächtigung von Intermediären, Stimmrechtsberatern, Aktionärsvereinigun-

gen oder sonstigen geschäftsmäßig Handelnden (Bevollmächtigung nach § 135 AktG) gel-

ten besondere gesetzliche Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. Aktionäre, die eine 

Vollmacht nach § 135 AktG erteilen wollen, werden gebeten, sich mit dem zu Bevollmäch-

tigenden über das Verfahren und die Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

 

V. Aktien und Stimmrechte 

 

Im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2026 beläuft sich das 

Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 10.578.546,00 und ist eingeteilt in 3.526.182 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme.  

 

Die Gesamtzahl der Stimmrechte an der Gesellschaft entspricht der Gesamtzahl der Aktien 

und beträgt demnach im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 3.526.182 

Stimmrechte.  
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VI. Rechte der Aktionäre  

 

Ergänzung der Tagesordnung 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den an-

teiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf 

die Tagesordnung gesetzt und bekanntgegeben werden.  

 

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der 

Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag des Zu-

gangs ist dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 10. April 

2026, 24:00 Uhr (MESZ).  

 

Für die Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen ist folgende Adresse maß-

geblich: 

 

Vorstand der Data Modul AG 

Investor Relations 

Landsberger Str. 322 

80687 München 

 

Die betreffenden Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG nachzuweisen, 

dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der 

oben genannten Mindestanzahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 

des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Abs. 7 AktG ist auf die Fristberechnung ent-

sprechend anzuwenden. 
 

Gegenanträge und Wahlvorschläge 

 

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvor-

schläge zu übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. 
 

Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der 

Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter  
 

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 
 

zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Ge-

sellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu ei-

nem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung übersandt hat. Der Tag des 

Zugangs ist dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 26. Ap-

ril 2026, 24:00 Uhr (MESZ). 

 

Diese Regelungen gelten sinngemäß für Wahlvorschläge. Der Wahlvorschlag braucht nicht 

begründet zu werden. Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den 

Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die 

Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Name, ausgeübter Beruf und Wohnort) und § 125 

Abs. 1 Satz 5 AktG (Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten) ent-

halten. 

 
Für die Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maß-

geblich: 

 
Data Modul AG 

Investor Relations 

Landsberger Str. 322 

80687 München 

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
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E-Mail: hv@data-modul.com 

 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu ver-

schiedenen Tagesordnungspunkten oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermitt-

lung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

 

Auskunftsrecht 

 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 

Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sach-

gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunfts-

pflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-

schaft zu einem verbundenen Unternehmen. Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG nä-

her ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die Auskunft verweigern. Eine Dar-

stellung der Voraussetzungen, unter denen der Vorstand die Auskunft verweigern darf, 

findet sich auf unserer Internetseite unter 

 

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relati-

ons/hauptversammlung 

 

 

VII. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

 
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und 

Anträge von Aktionären sowie weitere Informationen sind auch auf unserer Internetseite 

unter 

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relati-

ons/hauptversammlung 

 
zugänglich. 

 

 

VIII.  Informationen zum Datenschutz 

 
Mit den folgenden Datenschutzhinweisen informiert die Gesellschaft ihre Aktionäre über 

die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Vorbereitung, 

Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung und ihre diesbezüglichen Rechte. 

 
Verantwortliche Stelle, Zweck und Rechtsgrundlage  

 

Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle.  

 

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktio-

närsvertreter, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu 

ermöglichen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten für damit in Zusammen-

hang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- 

oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. 

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) EU-Datenschutz-

Grundverordnung. 

 

Empfänger 

 
Die Gesellschaft beauftragt zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Haupt-

versammlung zum Teil externe Dienstleister und Berater. Diese erhalten von der Gesell-

schaft nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags 

erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten die personenbezogenen Daten 

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
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ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene Da-

ten im Rahmen des in der Hauptversammlung auszulegenden Teilnehmerverzeichnisses 

den Aktionären und Aktionärsvertretern zugänglich gemacht.  

 

Speicherungsdauer 

 
Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist 

oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Fall ge-

richtlicher oder außergerichtlicher Verfahren aus Anlass der Hauptversammlung. Anschlie-

ßend werden die personenbezogenen Daten gelöscht.  

 
Rechte von Betroffenen 

 
Aktionäre haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen das Recht, Auskunft 

über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung ihrer 

personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen sowie 

ihre personenbezogene Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten.  

 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben Aktionäre auch das Recht, Widerspruch 

gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.  

 

Aktionäre haben ferner das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzu-

reichen. 

 
Kontaktdaten 

 
Die Kontaktdaten der Gesellschaft lauten:  

 

Data Modul AG 

Landsberger Str. 322 

80687 München 

 

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten: 

 

Data Modul AG 

Datenschutzbeauftragter 

Landsberger Str. 322 

80687 München 

E-Mail: Datenschutz@data-modul.com 

 

 

München, im März 2026 

 

 

 

Der Vorstand 


